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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1995

Rechtssatz

Sind im Unternehmen des Beschuldigten ein Umkleideraum samt 25 Garderobekästen vorhanden, so kann der

Umstand, daß mit Bescheid des Magistrates der Landeshauptstadt Klagenfurt, Zahl: MAbt 7-2657/85 vom 26.3.1986,

unter Au agenpunkt 25 vorgeschrieben wurde, daß die Garderobekästen nicht im Waschraum aufgestellt werden

dürfen, nicht dazu führen, daß der im Betrieb be ndliche Umkleideraum nicht als geeigneter Umkleideraum im Sinne

des § 86 Abs 4 AAV anzuerkennen ist (teilweise Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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